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R E P UB L I K ö S T E R R EIe H .' 
BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den -_ ...... _._ ... 1.6..!? .... J.@.~_. ___ ._ ........... _197 .. 1 

FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl. IV-50.oo4/22-l!77 

Stubenrin. 1 
TeI.phon 57 56 53 

-1..f29/AB 

1971 .. 08 .. 1 7 
zu 11}20IJ 

B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. WIESINGER 
und Genossen an die F'rau Bundesminister für 
Gesundheit u.nd Umweltschutz betreffend die 
Erarbei tung eines Ent"mrfes für ein Spitals­
finanzierungsgesetz (Ur. 1120/ <.T -NR/1977) 

In der gegenständlichen An.f;rage werden an mich folgende 
Fragen gerichtet:.' 

"1)' Bis ",ann wird das Bundesministerium für Gesund­

hei t und Umwe1 tS.chutz den Entwurfeinea Spi tals­
finanzierungsgesetzes, mit dem sowohl ein 
definitives Finanzierungskonzept als auch die 
gesetzliche Regelung der Planungstätigkeit 
fixiert werden soll, zur BegtltachtlJ.ng versenden? 

2) itie1che Gründe waren dafür' ma.ßgeblich, daß die 

Forderung nach gesetzlichen Regelungen von 
Finanzie:::'uflg und Planung des Spitalswesens 

seitens des Bundesministeriums für Gesundheit 
und Umweltschutz, bisher noch nicht erfüllt 
worden ist?" 

In Bt::ant,'/ortung dieser Anfrage teile ich roi t: 
.. 
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. Gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 12 in Verbindung mit 
Art. 12 Aba. 1 Z. 1 B-VG sind die Angelegenheiten der 
Heil- und Pflegeansta1 ten - mit Ausnahme der sanitären·· 
Aufsicht ~ Bundessache in der Grundsatzgeset~gebungt 

Landessache in der AusführungsgesetzgebuYlg und Voll­

ziehung. Gemäß § 2 des Finanzverfassungsgesetzes 1948 
haben die Gebietskörperschaft.en den Auf,,,a.nd zu tragen, 
der sich aus der Besorgung ihrer Angelegenheiten 
ergibt. Da die Angelegenheiten der Heil- und Pflegean­
sta1ten in der Vo11ziehung Sache der Länder sind r ist 
auch die Finanzierung der Krankenanstalten Sache der 
Ländel'. 

Ungeachtet der vorstehenden verfassungsrechtlichen 
Regelung hat es der Bund übernommen, gemäß den §§ 12 

und 13 des Finanzverfassungsgesetzes Zweckzuschüsse zum' 
Betriebsabgang zu gewähren. 

Wie ich bereits anläßlich der Bea.ntwortung e-iner 
Anfrage der Abg. Dr. WIESINGER, Dr. KOHL?1l'l.IER, Dr. ?-!arga 
ID..1J3INEK, VETTER und Genossen vom 4. November 1976 darge­
legt.habe, bedarf es des Zusammenwirkensvon Bund, Ländern 
und Sozialversicherungsträgern, um eine allen Bedürfnissen 
gerechtwerdende Lösung des Spitalsprob1ems zu finden. 

Im übrigen weise ich darauf hin, daß derzeit Ge­
sprächezHischen Bund, Ländern und Sozia1versicheru!lgs­
trägern über die Fragen der FinanzErung der Krankenan­
stalten unter dem Vorsitz des Herrn Bundeskanzlers sta.tt­
finden •. An diesen Gesprächen nimmt auch Herr Abgeordneter. 
Dr. WIESINGER, der Erstunterzeichner der gegenständlichen 
Anfrage, teil. 
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Bei diesen Gespräch~nüber die künftige' Finanzieru!lg 
und Rationalisierung des Spitalswesens zeichnet sich 
eine Annäherung der Standpunkte ab. 

WellD diese Gespräche zu einem einvernehmlichen Ab-· 

schluß gelangt sein werden, wird es möglich sein, IIie 
entsprechenden gesetzliehen .tr1aßnahmellzu treffen. 

Soweit. das na.ch dem bisherigen Stand der Verha.ndlungen 
berei ts abgesehen werden kann, .. sollen diese 1>1aßnahmen 

im Rahmen einer Vel'einbarun.g zwischen Bund und Ländern 
gemäß Art. 15a. Bundes-Verfassu~gsgesetz getro~~l:l_,,,werden. 

Bundesminister: 

~~ 

.. 
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